
Bundesförderung

max. 30% der Investitionskosten

€ 6 500

Zuschlag Fernwärme > 50 kW  + € 100 / kW

€ 7 500

Zuschlag Wärmepumpe > 50 kW  + € 100 / kW

€ 8 500

Zuschlag Holzheizung > 50 kW   (Liste der förderfähigen Heizkessel beachten!)  + € 100 / kW

Zuschlag Holzheizung > 100 kW   (Liste der förderfähigen Heizkessel beachten!)  + € 120 / kW

Heizungstausch Einzelwohnung / nachträgliche Zentralisierung Einzelwohnung € 2 000

Zentralisierung Heizsystem pro neu angeschlossene Wohneinheit € 2 000

Zentralisierung Heizsystem pro vorbereitetem Wohnungsanschluss € 1 000

Bonus Thermische Solaranlage  (mind. 6 m², Kollektoren mit Gütesiegel) € 400 / m²

Bonus Tiefenbohrung / Brunnen € 100 / kW

Neu - bitte beachten:  Registrierungen können so lange gestellt werden, wie Budgetmittel vorhanden sind.

Zentralheizsystem: Fertigstellung und Endeinreichung bis spätestens 30.09.2029

Einzelwohnung: Fertigstellung und Endeinreichung spätestens 9 Monate nach Registrierung der Förderung!

EINREICHVERFAHREN

Schritt 1:   Energieberatung

Schritt 2:   Registrierung

Schritt 3:   Antragstellung (Rechnung/Inbetriebnahme der Heizanlage, etc.) binnen der o.g. Fristen

Servicedienstleistungen der Energieagentur Mur-Mürz:

Fernwärme  < 50 kW   (hocheffizientes oder klimafreundliches Fernwärmenetz)

Wir übernehmen die erforderliche Energieberatung sowie gerne die komplette Förderungsabwicklung von der 

Registrierung bis zur Antragstellung nach Fertigstellung der Heizanlage.

Falls Sie für Ihre Wohnhausanlage einen Energieausweis für Vermietung und Verkauf benötigen,  können wir 

diesen ebenfalls gerne erstellen. Unsere Energieausweise sind auch für sämtliche Förderungen verwendbar.

FÖRDERUNGEN „HEIZKESSELTAUSCH“ - MEHRGESCHOSSIGER WOHNBAU                    

(ab 3 Wohneinheiten, Reihenhausanlage, Einzelwohnung) 

Ersatz des fossilen Heizsystems (Öl, Gas, Kohle/Koks-Allesbrenner, Stromheizungen)

Rechnungen und Zahlungsnachweise müssen auf den Antragsteller lauten und die Objektadresse beinhalten!

Ersatz des fossilen Heizsystems durch

Wärmepumpe < 50 kW   (GWP-Wert max. 150, Vorlauftemperatur max. 55°C)

Holzzentralheizung < 50 kW   (Liste der förderfähigen Heizkessel beachten!)

Fernwärmevorrang bei Wärmepumpen und Holzzentralheizungen: Für das jeweils zu versorgende Objekt darf keine 

wirtschaftliche Anschlussmöglichkeit an ein verfügbares klimafreundliches Nah-Fernwärmenetz bestehen!

                                                                                                                                             .

Füllen Sie hierzu einfach das rückseitige Formular aus und senden es an uns.                                                             

Wir kontaktieren Sie und besprechen die weitere Vorgangsweise.



Wir kontaktieren Sie und besprechen die weitere Vorgangsweise.

Name

Wohn-/Geschäftsadresse

Objektadresse

Telefonnummer

E-Mail

Neues Heizsystem

Kontaktaufnahme für

               Fernwärme                     Wärmepumpe                    Biomasseheizung

               Energieberatung            Energieausweis                  Förderungsabwicklung

KONTAKTFORMULAR

Heizkesseltausch mehrgeschossiger Wohnbau

Füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es per Mail an foerderung@eamm.at, per Whatsapp an 

0650/5522851 oder per Post an: Energieagentur Mur-Mürz, Enziangasse 5, 8723 Kobenz
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